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In Ergänzung der zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen im gemeinsamen 

zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan und auf Grundlage der aufgeführten 

Rechtsvorschriften gelten nachfolgende planungsrechtliche Festsetzungen und ört- 

liche Bauvorschriften für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans. 

 

 

1.  Rechtsgrundlagen 

 

1.1  Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. l S. 2414), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

 

1.2  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. l S. 132), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. l S. 1548) 

 

1.3  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)  

vom 18.12.1990 (BGBl. l 1991 S. 58), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

 

1.4  Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416),  

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.11.2014 (GBl. S. 501) 

 

1.5  Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt  

S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GBl. 2016 

S. 1) 
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2.  Bauplanungsrechtlicher Teil 

2.1  Bauliche Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB) 

2.1.1  Art der baulichen Nutzung (§§ 1 - 15 BauNVO) 

2.1.1.1  Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO) 

Anlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4-5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind 

nicht Bestandteil des Bebauungsplans und damit nicht zulässig. 

 

2.1.2  Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21 a BauNVO) 

2.1.2.1  Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl ist durch Eintrag in die Nutzungsschablonen im zeichneri-

schen Teil als Höchstmaß auf 0,4 festgelegt. 

 

Bei Teilung eines Grundstücks oder einer anderen Grenzziehung verkleinert sich die 

im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen ausgewiesene, überbaubare Grund-

stücksfläche. Ist sie dann kleiner als die Fläche, die sich aus der als Höchstgrenze 

festgesetzten Grundflächenzahl ergibt, so gilt die im zeichnerischen Teil ausge-

wiesene überbaubare Grundstücksfläche. 

 

2.1.2.2  Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse ist durch Eintrag in die Nutzungsschablonen im zeichne-

rischen Teil als Höchstmaß festgelegt: 

 

II:     maximal 2 Vollgeschosse 

III:    maximal 3 Vollgeschosse 

 

2.1.2.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Die Höhe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der maximalen Wand- und 

Firsthöhe bzw. der maximalen Firsthöhe in Abhängigkeit der Dachform begrenzt.  

 

Die Wandhöhe wird straßenseitig Mitte des Gebäudes an der Gebäudeaußenwand 

zwischen Oberkante zugehöriger Straßenachse (Endausbau) und dem obersten 

Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen.  
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Die Firsthöhe wird straßenseitig Mitte des Gebäudes von Oberkante zugehöriger 

Straßenachse (Endausbau) bis zur Höhenlage der obersten Dachbegrenzungskante 

(bei Flachdach die Attika) gemessen. 

 

Bei Pultdächern ist für die untere Dachkante die Wandhöhe, für die obere Dach- 

kante die Firsthöhe maßgebend. 

 

Handelt es sich um ein zweiseitig erschlossenes Grundstück, ist als unterer Be-

zugspunkt der tiefer liegende Bezugspunkt der entsprechenden Erschließungs-

straße heranzuziehen. 

 

Diese Maße sind durch Eintrag in die Nutzungsschablonen im zeichnerischen Teil 

festgelegt. 

 

2.2  Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO) 

2.2.1  Bauweise E 1 

Es sind nur Einzelhäuser zugelassen. 

 

2.2.2  Bauweise E 2 

Es sind nur Einzelhäuser zugelassen. 

 

Ausnahme: Doppelhäuser sind zulässig, wenn auf dem angrenzenden Grundstück, 

das nach der Teilung entsteht, eine Anbaubaulast übernommen wird. 

 

2.3  Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Ausweisung von Baugrenzen im 

zeichnerischen Teil festgesetzt. 
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2.4 Flächen für Nebenanlagen/Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

2.4.1 Garagen, Carports und Stellplätze sowie genehmigungsfreie Nebenanlagen im Sin-

ne des § 50 LBO dürfen auch außerhalb der im zeichnerischen Teil ausgewiesenen, 

überbaubaren Grundstücksflächen erstellt werden.  

 

2.4.2 Garagen und Carports, die mit ihrer Längsseite an die Straßenbegrenzungslinie 

gestellt werden, müssen mindestens einen Abstand von 1,00 m einhalten. Bei Ga-

ragen, die mit ihrer Zufahrtsseite an die Straßenbegrenzungslinie gestellt werden, 

beträgt der Mindestabstand 3,00 m, bei Carports, die mit ihrer Zufahrtsseite an die 

Straßenbegrenzungslinie gestellt werden, 1,00 m. Diese Maße werden jeweils von 

der äußeren Dachkante gemessen. 

 

2.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Pro Wohngebäude sind generell zulässig: 

Einzelgebäude:                                               maximal 4 Wohnungen 

Doppelhaushälfte:            maximal 2 Wohnungen 

 

2.6  Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

2.6.1 Baufeldräumung. Die Baufeldräumung, insbesondere die notwendige Entfernung 

der Vegetation, ist außerhalb der Fortpflanzungszeit der Vögel im Zeitraum von 

September bis Februar durchzuführen. Sollte dies aus unveränderbaren Gründen 

nicht möglich sein, muss im Vorfeld kurz vor der beginnenden Baufeldräumung 

durch einen sachverständigen Ornithologen eine Kontrolle stattfinden, die für be-

stimmt Arten eine Nestersuche beinhaltet. Sollte der begründete Verdacht auf eine 

Brut bestehen oder ein Nest gefunden werden, kann eine Baufeldräumung nicht 

stattfinden.  
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2.6.2 Baumfällung/Gebäudeabriss. Ist eine Fällung von Bäumen oder ein Abriss von 

Gebäuden notwendig, müssen davon betroffene Bäume bzw. Gebäude vorher zu-

nächst von fachkundigen Biologen auf mögliche Fledermausquartiere hin untersucht 

werden. 

 

2.7 Schutzflächen, die von Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung/Flächen 

für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissions- 

schutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur 

Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen 

und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

2.7.1  Passive Schallschutzmaßnahmen 

Für Außenbauteile in dem im zeichnerischen Teil ausgewiesenen Bereich sind unter 

Berücksichtigung der Raumarten und Raumnutzungen, die in der DIN 4109 aufge-

führten Anforderungen der Luftschalldämmung einzuhalten.  

 

Die abschließende Festlegung der Anforderung an die Schalldämmung ist im kon-

kreten Planungsfall der einzelnen Gebäude mit Kenntnis der jeweiligen Raumsitua-

tion und Materialien abzustimmen. Dies betrifft die Fassaden, die den Lärmpegelbe-

reichen III und IV zugeordnet sind. Siehe hierzu Anlagen Nr. 7 – 12 der Gutacht- 

lichen Stellungnahme (Anlage 6 des Bebauungsplans). Der Nachweis ist in den 

Bauvorlagen zu führen. 

 

Hinweis: Schallschutzfenster können ihre volle Wirkung nur dann entfalten, wenn sie 

geschlossen sind. Deshalb wird zusätzlich empfohlen, schallgeschützte Belüftungs-

anlagen vorzusehen. Der ständige Austausch von verbrauchter Luft, Feuchtigkeit 

und Luftschadstoffen ist aus umweltmedizinischer Sicht erforderlich. Zusätzlich 

ergibt sich dadurch die Möglichkeit der Energieeinsparung durch Wärmetauscher 

und die Möglichkeit zum Einbau eines Pollenfilters. 
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2.7.2  Außenwohnbereich 

Auf der südöstlich der im zeichnerischen Teil eingetragenen 59 dB(A)-Isophonen 

gelegenen Teilfläche des Plangebiets ist eine Nutzung als Außenwohnbereich aus-

geschlossen. Eine Ausnahme bilden abgegrenzte Bereiche, die durch private aktive 

Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand o. ä.) geschützt werden. 

 

2.7.3  Lüftungseinrichtungen 

Zum Schlafen genutzte Räume sowie Räume mit Sauerstoff verbrauchender Ener-

giequelle, welche sich in den von einer Überschreitung des Immissionsgrenzwerts 

"nachts" betroffenen Fassadenabschnitten befinden und nur über diese Fassaden-

abschnitte natürlich belüftet werden können, müssen mittels einer mechanischen 

Lüftungsanlage ausreichend belüftet werden. Die betroffenen Fassaden liegen süd-

östlich der der im zeichnerischen Teil eingetragenen 49 dB(A)-Isophonen. 

 

2.8 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen  

äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-

nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

2.8.1  Grundwasser 

 Bauliche Anlagen unterhalb der bestehenden Geländeoberfläche sind wasserdicht 

und auftriebssicher als sog. wasserdichte Wanne (weiße Wanne) auszuführen. Zur 

Herstellung der Abdichtung von Baukörpern/Bauteilen und sonstiger Anlagen dürfen 

keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grund-

wassers zu besorgen ist.  

 Eine dauerhafte Haltung des Grundwassers ist unzulässig. Drainagen sind ebenfalls 

unzulässig. Einer temporären Grundwasserhaltung im Rahmen der Bauphase kann 

zugestimmt werden. Ein entsprechender Antrag ist bei der zuständigen Behörde 

einzureichen. 

 Siehe hierzu auch Ziffer 4.1.1. 
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3.  Bauordnungsrechtlicher Teil 

 

3.1  Anforderungen an die Dachgestaltung von Hauptgebäuden  

 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

3.1.1 Dachform 

Zugelassen sind alle Dachformen, ausgenommen gewölbter Dachformen. 

 

3.1.2  Dachaufbauten/-einschnitte und Wiederkehre 

3.1.2.1  Dachgauben, Zwerchgiebel, Dacheinschnitte und dachfirstübergreifende Dachauf-

bauten 

Dachgauben, Zwerchgiebel (Unterbrechung der Traufe ohne Versatz in der Fassa-

de), Dacheinschnitte (Negativgauben) und dachfirstübergreifende Dachaufbauten 

(ein- oder zweihüftig), jeweils mit gleichem Neigungswinkel wie das Hauptdach) sind 

zulässig. 

 

Die Länge von Dachgauben, Zwerchgiebeln, Dacheinschnitten oder dachfirstüber-

greifenden Dachaufbauten darf in ihrer Summe maximal zwei Drittel der Gebäude-

länge betragen. Als Gebäudelänge ist die Wandlänge von Außenkante Giebelwand 

bis Außenkante Giebelwand zu Grunde zu legen.  

 

Der Abstand von Dachgauben, Zwerchgiebeln, Dacheinschnitten oder dach-

firstübergreifenden Dachaufbauten zur Außenkante Giebelwand muss jeweils min-

destens 1,00 m betragen. 

 

Der Abstand von Dachgauben, Zwerchgiebeln oder Dacheinschnitten zum First 

muss mindestens 1,00 m, in der Dachneigung gemessen, betragen. 

 

Bei dachfirstübergreifenden Dachaufbauten darf der Versatz am First maximal 1,30 

m, in der Senkrechten am First gemessen, betragen. 

 

 



   
 
 

Gemeinde Gutach im Breisgau 
BPL „Golfstraße Ost“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 9 von 22 
 

 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 92374-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 92374-29 mail@kappis.de 

Die traufseitige Wandhöhe von Dachgauben, Zwerchgiebeln oder dachfirst-

übergreifenden Dachaufbauten, gemessen von Oberkante Dachgeschoss-

Rohfußboden bis zum obersten Schnittpunkt der Gaubenaußenwand mit der Dach-

haut, darf maximal 2,90 m betragen. 

 

 

3.1.2.2  Wiederkehre 

Wiederkehre (Unterbrechung der Traufe mit Versatz in der Fassade) sind zulässig. 

Dabei sind Dachform und -neigung, einschließlich eines Flachdachs, frei wählbar. 

 

Die Länge von Wiederkehren, parallel zur Traufseite gemessen, darf maximal zwei 

Drittel der Gebäudelänge betragen. Als Gebäudelänge ist die Wandlänge von Au-

ßenkante Giebelwand bis Außenkante Giebelwand zu Grunde zu legen. 
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Die Firsthöhe von Wiederkehren darf die Firsthöhe des Hauptgebäudes nicht über-

schreiten. 

 

Die traufseitige Wandhöhe von Wiederkehren, gemessen von Oberkante Dachge-

schoss-Rohfußboden bis zum obersten Schnittpunkt der Wiederkehraußenwand mit 

der Dachhaut, darf maximal 2,90 m betragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  Dacheindeckung 

Die Dächer der Gebäude sind mit matten, seidenmatten oder engobierten Materia-

lien einzudecken. 

Dächer mit einer Dachneigung  15° sind extensiv zu begrünen. 

 

Ausnahme: Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen 

 

3.2  Anforderungen an die Dachgestaltung von Doppelhäusern  

 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Doppelhäuser müssen mit einem Satteldach mit einer Dachneigung von 40° errich-

tet werden. Eine Ausnahme davon ist innerhalb der nach Ziffer 3.1.1 vorgeschriebe-

nen Dachformen zulässig, wenn sich beide Grundstückseigentümer einvernehmlich 

auf die gleiche Dachform und Gradzahl einigen und die Doppelhäuser mit einer ein-

heitlichen Dachform und -neigung errichtet werden. 
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3.3  Regelungen über Gebäudegrößen von Hauptgebäuden  

 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Die maximal zulässige Gebäudegröße für Einzelgebäude wird auf 14,00 m x 14,00 

m festgesetzt. Bei Doppelhaushälften darf sie maximal 7,00 m x 14,00 m betragen. 

Bestehende Gebäude bzw. Um- oder Anbauten an solchen sind hiervon ausge-

nommen. 

 

Ausnahme: Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile z.B. Wintergarten,  

Erker, Balkone, Eingangs- und Terrassenüberdachungen  

 

3.4  Anforderungen an die Dachgestaltung von Garagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Flachdachgaragen, sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden, sowie Garagen- 

dächer mit einer Dachneigung  15° sind extensiv zu begrünen. 

 

3.5 Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

3.5.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und dort nur unbeleuchtet bis zu 

einer Ansichtsfläche von maximal 1,0 m² zulässig. 

 

3.5.2 Lauf-, Wechsel- und Blinklichtanlagen sind nicht zugelassen. 

 

3.6 Geländemodellierung/Stützmauern (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

 Es sind Mauern, Stützmauern und Geländemodellierungen zulässig. Wird das Ge-

lände auf den Baugrundstücken modelliert, ist es zu den angrenzenden Grund-

stücken im Verhältnis 1 : 1,5 und flacher (maximal 34°) abzuböschen. 

 

3.7 Anforderungen an die Gestaltung von Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Die privaten Grundstücke und öffentlichen Verkehrsflächen sind entlang der Grenze 

zu den Bahnanlagen mit einer dauerhaften Einfriedung ohne Öffnung bzw. einer 

Leitplanke abzugrenzen. 
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Die Einfriedung kann auch als Lebendhecke ohne Baugenehmigung nach LBO ge-

pflanzt werden. 

 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen 

der Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entsprechen. Bepflanzungen sind daher nach 

Bahn-Richtlinie 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle" zu 

planen und herzustellen. 

 

Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen sind so zu gestalten, 

dass ein Überhang nach § 910 BGB vermieden wird und die Vorgaben des Nach-

barrechts eingehalten sind. Die Pflanzung darf zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit 

des Eisenbahnbetriebs gefährden. 

 

3.8 Beschränkung der Verwendung von Außenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

 Je Gebäude ist eine Antennen-Anlage zulässig. 

 

3.9 Stellplatzverpflichtung (§ 74 Abs. 2 LBO) 

In Anwendung von § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO sind pro Wohnung mindestens 2 Stell- 

plätze auszuweisen.  

 

3.10 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser 

(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist auf dem jedem privaten 

Baugrundstück, das neu bebaut wird, zur Versickerung zu bringen. Ist eine Ver- 

sickerung aufgrund der vorherrschenden Bodenverhältnisse nicht möglich, ist ein 

gedrosselter Regenwasserspeicher zu errichten. Das Rückhaltevolumen muss min-

destens 1 m³ je 100 m² versiegelter Grundstücksfläche umfassen. Die Zisternen 

müssen gedrosselt mit maximal 0,7 l/s in den Regenwasserkanal abgeleitet werden. 

Der Nachweis ist im Entwässerungsantrag zusammen mit den Bauvorlagen zu  

führen. 
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4.  Nachrichtlich übernommene Hinweise 

 

4.1.1  Grundwasser 

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans „Golfstraße Ost“ schließt unmittelbar 

an das Bebauungsplangebiet „Am Golfplatz“ an. Deshalb können die Erkenntnisse 

hinsichtlich Grundwasser- und Bodenverhältnisse übernommen werden.  

 

Die Gebäude dürfen nicht tiefer als der durch ein Gutachten zu ermittelnde Grund-

wasserhöchststand (MHW, vermutlich >283,12 m+NN) gegründet werden (Unter-

kante Bodenplatte). Im Plangebiet herrschen aufgrund der Stratigraphie (wasserun-

durchlässige Überdeckung) gespannte Grundwasserverhältnisse.  

 

Bauliche Anlagen unterhalb der bestehenden Geländeoberfläche sind wasserdicht 

und auftriebssicher als sog. wasserdichte Wanne (weiße Wanne) auszuführen. 

 

4.1.2  Wassergefährdende Stoffe 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen dürfen nicht betrieben  

werden, wenn die Grundsatzanforderungen nach § 3 Anlagenverordnung (VAwS) 

nicht eingehalten werden. Die Grundsatzanforderungen stellen sich im Wesent- 

lichen wie folgt dar: 

 

 Die Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wasser-

gefährdende Stoffe nicht austreten können (d.h. dicht, standsicher und hin- 

reichend widerstandsfähig). 

 Einwandige unterirdische Anlagen (Tanks/Behälter, Rohrleitungen) sind un- 

zulässig. Ausnahme: Einwandige unterirdische Saugleitungen, in denen die 

Flüssigkeitssäule bei Undichtheiten abreißt. 

 Undichtheiten aller Anlageteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in Berüh-

rung stehen, müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein. 

 Austretende wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig er-

kannt, zurückgehalten und verwertet oder entsorgt werden. 
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 Die Anlagen müssen mit einem dichten und beständigen Auffangraum ausge-

rüstet werden, sofern sie nicht doppelwandig und mit Leckanzeigegerät ver-

sehen sind. 

 Auffangräume dürfen keinen Ablauf haben. 

 Sollten in Bereichen mit hohen Grundwasserständen unterirdische Behälter 

zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöltanks) zum Einbau vor-

gesehen sein, sind diese mit mindestens 1,3-facher Sicherheit gegen Auftrieb 

der leeren Anlage zu sichern. 

 Soweit in Anhängen zur VAwS Anforderungen für bestimmte Anlagen ent- 

halten sind, haben diese Vorrang. 

 

4.1.3  Abfallbeseitigung 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-

verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) 

vom 24. Februar 2012 (BGBl. I, Nr. 10, S. 212) zuletzt geändert durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I Nr. 40, S. 1739) in Kraft getreten 

am 24. Oktober 2015. Dieses Gesetz ist entsprechend zu beachten und anzu-

wenden. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten; er darf 

nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) be-

nutzt werden. 

2. Bei der Entsorgung mineralischer Abfälle ist das Verwertungsgebot nach Ab-

schnitt 2 Kreislaufwirtschaft §§ 7 und 8 KrWG zu beachten. Nach § 7 Abs. 3 

KrWG hat die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Dabei sind 

die Technischen Regeln „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mine-

ralischen Abfällen" der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) in ihrer 

jeweils aktuellen Fassung zu beachten. 

3. Eine Ausnahme stellt die Verwertung von geeignet aufbereitetem Baustoff-

recyclingmaterial dar. Die „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoff-

recyclingmaterial" des Umweltministeriums Baden-Württemberg vom 13.04.2004, 

Az.: 25- 8982.31/37 einschließlich Anlage, in Verbindung mit Erlass vom 
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10.08.2004, Az.: 25-8982.31/37 und dem Vermerk vom 12.10.2004, Az.: 25-

8982.31/37, zuletzt verlängert durch Erlass vom 10.12.2013. Az.: 25-8982.31/103 

behalten bis zum Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung, längstens jedoch 

bis 31.12.2017 ihre Gültigkeit. 

Hinweis: Grundwasserabstände sind immer vom Grundwasserhöchststand 

(HHW) anzunehmen. Beim Einbau von mineralischen Abfällen in der Ein-

bauklasse 1.2 soll der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchs-

ten zu erwartenden Grundwasserstand in der Regel mindestens 2 m betragen. 

4. Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge 

bzw. Vermischungen (Vermischungsverbot) entsprechend § 9 KrWG mit Boden- 

material auszuschließen sind. 

5. Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist 

der weitere Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Emmen-dingen abzu- 

stimmen. Es sind Einrichtungen bis zur Klärung der Laborbefunde zur Sammlung 

des Aushubs zu schaffen, z.B. einzelne Mulden mit Abdeckplanen aufzustellen. 

6. Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub 

zu trennen und vorrangig (eventuell zuvor aufbereitet) der Verwertung oder einer 

zulässigen Deponierung zuzuführen. 

7. Falls unbelastetes Aushubmaterial nicht auf dem Anfallflurstück verbleiben darf/ 

kann, so ist die Verwendung mit dem Landratsamt Emmendingen zu klären. 

8. Es darf kein teerhaltiges Material zur Aufbereitung gelangen. 

 

4.1.4 Altlasten 

Im Bereich des Plangebiets liegt eine Altlast vor. Es handelt sich um eine Teilfläche 

des Geltungsbereichs entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze. Betroffen 

sind Teile der Flurstücke Nr. 176/12, 176/13 und 193. 

Hier liegt möglicherweise eine Belastung mit Schwermetallen aus historischem 

Bergbau vor. 

Es gibt noch eine weitere Kartierung, in der die Abgrenzung weiter westlich, außer-

halb des Geltungsbereichs verläuft. Zur Sicherheit wird jedoch von der Plangrund- 

lage ausgegangen, in der die Kartierung eine kleine Teilfläche des Bebauungsplans 

erfasst. 
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Golfplatz“, der unmittelbar 

südlich anschließt, wurde deshalb eine Untergrundbewertung durchgeführt. Auf-

grund der räumlichen Nähe lassen sich die dortigen Erkenntnisse auf diesen Be-

bauungsplan „Golfstraße Ost“ übertragen. 

 

Die Untersuchung im Hinblick auf eine eventuelle Bodenbelastung mit Schwermetal-

len und pH-Wert hat ergeben, dass sämtliche Untersuchungsparameter unterhalb 

der relevanten Prüfwerte nach BBodSchV liegen. Eine Gefährdung von Schutz- 

gütern liegt daher nicht vor. 

 

Auf die Untergrundbewertung auf Schwermetalle durch den historischen Bergbau, 

BV „Wohnen am Golfplatz“, Projekt-Nr. 10 11 04 6, erstellt vom Büro für Geologie 

und Hydrologie Frey & Ruppenthal aus Freiburg, in der Fassung vom 16.08.2010 

wird hiermit verwiesen. 

 

Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Ge-

ruchsemissionen (z.B. Hausmüll, Deponiegas, Mineralöl, ...) wahrgenommen, so ist 

umgehend das Landratsamt, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz oder das 

Amt für Umweltschutz, zu unterrichten. Die Abbruch- bzw. Aushubarbeiten sind an 

dieser Stelle sofort einzustellen. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder er-

hebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 

können, sind zudem der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

 

4.1.5 Bodenschutz 

Nach § 4 Abs. 2 BodSchG ist bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen 

auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Dies be-

deutet bei baulichen Flächeninanspruchnahmen insbesondere, dass die Flächen-

versiegelung bei Anstrebung der optimalen baulichen Verdichtung auf das unver-

meidbare Maß beschränkt wird. 
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Um diesem Grundsatz zum Schutz des Bodens ausreichend Rechnung zu tragen, 

sind bei den geplanten Vorhaben folgende Auflagen zu beachten: 

 

 Das bei den Baumaßnahmen anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach hu-

mosem Oberboden und kultivierfähigem Unterboden schonend auszubauen 

und - soweit eine Wiederverwertung im Rahmen der Baumaßnahme möglich 

ist (Massenausgleich) - auf dem Baugelände zwischenzulagern und wieder 

einzubauen. 

 Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden hat in max. 2,00 m hohen, 

die von kultivierfähigem Unterbodenmaterial in max. 5,00 m hohen Mieten zu 

erfolgen. Die Mieten sind durch Profilierung und Glättung vor Vernässung zu 

schützen. Bei Lagerungszeiten von mehr als drei Monaten sind die Mieten mit 

geeigneten Pflanzenarten (z.B. Lupinen, Luzernen oder Gräsern) zu be- 

grünen. Oberbodenmieten dürfen nicht, Mieten aus kultivierfähigem Unter-

boden nur mit leichten Kettenfahrzeugen befahren werden. 

 Abzufahrende Überschussmengen an humosem Oberboden und kultivierfähi-

gem Unterbodenmaterial sind möglichst sinnvoll an anderer Stelle wiederzu-

verwenden. Für eine Zwischenlagerung vor der Wiederverwertung gilt das 

Obengenannte. 

 Bei Geländeauffüllungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 

Erdmassenausgleichs, der Geländemodellierung, darf der humose Oberboden 

(Mutterboden) des Urgeländes nicht überschüttet werden. Für Geländeauf- 

füllungen ist ausschließlich unbelasteter Unterboden (Aushubmaterial) zu 

verwenden. 

 Bei der Anlage von Böschungen ist zur Erosionsminimierung eine ordnungs-

gemäße Rekultivierung durch Abdeckung mit humosem Oberboden und an-

schließender Begrünung vorzunehmen. 

 Im Rahmen eines schonenden Umgangs mit dem Boden sind durch den Ma-

schineneinsatz bedingte Bodenverdichtungen während der Bautätigkeit auf 

das unvermeidbare Maß zu reduzieren. Damit ein ausreichender Wurzelraum 

für geplante Begrünungen und eine flächige Versickerung von Oberflächen-

wasser gewährleistet ist, sind durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorge-
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rufene Bodenverdichtungen bei abgetrocknetem Bodenzustand durch tiefes 

Aufreißen aufzulockern. 

 Zugangswege, PKW-Stellplätze und Garagenvorplätze sind mit wasserdurch-

lässigen Belägen (z.B. Rasengittersteine, wassergebundene Decke) zu be- 

festigen.  

 

Hinweise: 

 Garagen sollten zur Minimierung der Flächenversiegelung so nahe wie mög-

lich an die öffentlichen Verkehrswege und möglichst nur in baulichem Zu-

sammenhang mit dem Hauptgebäude geplant werden. 

 Die Erdarbeiten sollten zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundsätzlich nur 

bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim Befeuchten nach) und nieder-

schlagsfreier Witterung erfolgen. 

 Bauwege und Baustraßen sollten nach Möglichkeit nur dort angelegt werden, 

wo später befestigte Wege und Plätze liegen sollen. 

  

4.2  Hydrogeologie 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets 

der Fa. Gütermann. 

 

Die gemäß Rechtsverordnung geltenden Verbote in der weiteren Schutzzone 

(Schutzzone III) sind einzuhalten. 

 

4.3 Geotechnik 

Nach Geologischer Landesaufnahme bilden Talablagerungen (Auenlehm und  

Auensand, darunter Talkiese mit variablem Steine- und Lehmanteil, im Osten ver-

zahnt mit Fließerden) unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. 

Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-

grunds ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätz-

lichen bautechnischen Erschwernissen führen. Ferner ist mit lokalen Auffüllungen 
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vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, zu 

rechnen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw.  

wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 

Versickerungsgutachtens empfohlen. 

 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 

Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 

und Tragfähigkeit des Gründunghorizonts, zum Grundwasser, zur Baugruben- 

sicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 

1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.  

 

4.4 Denkmäler/Denkmalschutz 

4.4.1 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befinden sich zwei Kulturdenkmale mit 

zugehörigen Gärten bzw. Außenanlagen. Sie sind im zeichnerischen Teil gemäß § 9 

Abs. 6 BauGB durch das Planzeichen „D“ gekennzeichnet. 

Es handelt sich um: 

a) Villa Paul – Golfstraße 18 (erbaut 1910/11) 

b) Villa Kurt – Ludwigstraße 14 (erbaut 1931) 

 

Hierbei ist von den Denkmalschutzbehörden zu prüfen, ob bzw. in welcher Form auf 

der überbaubaren Grundstücksfläche geplante Neu-, Um- oder Anbauten denkmal-

rechtlich genehmigungsfähig sind. 

 

Bei allen baulichen Maßnahmen am Kulturdenkmal sind die Denkmalschutzbe- 

hörden hinzuzuziehen. 

 

Im Bebauungsplan sind im Bereich der Villengärten überbaubare Flächen (Baufens-

ster) vorgesehen. Eine Bebauung ist mit vorheriger Abstimmung mit der Denkmal-

pflege zu prüfen und abzustimmen. 
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4.4.2 Da im Plangebiet bisher unbekannte archäologische Bodenfunde zutage treten 

können, ist der Beginn von Erschließungsarbeiten sowie allen weiteren Erd- und 

Aushubarbeiten frühzeitig dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 8 – Lan-

desamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg, schriftlich mitzuteilen. Gemäß § 20 

des Denkmalschutzgesetzes sind auch im weiteren Baufortschritt auftretende Funde 

(Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenver-

färbungen u.ä.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation 

und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist 

ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzuräumen. 

 

Das Regierungspräsidium ist ebenfalls hinzuzuziehen, wenn Bildstöcke, Weg-

kreuze, alte Grenzsteine oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sind. 

 

4.5 Kampfmittel 

Sollten Hinweise auf vorhandene Kampfmittel bekannt sein/werden, sollten diese 

unverzüglich dem Regierungspräsidium Stuttgart, Kampfmittelbeseitigungsdienst 

mitgeteilt werden. 

 

4.6 Elztal-Bahn (Breisgau S-Bahn) 

Die heute noch mit Dieseltraktion betriebene "Elztalbahn" ist für eine Elektrifizierung 

im Zuge des Projekts Breisgau-S-Bahn vorgesehen. Das dafür erforderliche Plan-

feststellungsverfahren ist beantragt und die Unterlagen sind beim EBA eingereicht. 

 

Der jetzige Haltepunkt Gutach wird im Zuge der Maßnahmen zum Kreuzungsbahn-

hof umgebaut. Er erhält ein zusätzliches Gleis südlich des bestehenden Gleises 1 

und einen neuen Außenbahnsteig. Das zur Herstellung des Kreuzungsbahnhofs 

Gutach erforderliche Gleis 2 muss über die EU Rittweg (km 10,460) geführt werden.  

Daher wird die bestehende EU durch ein neues, breiteres Bauwerk ersetzt. Der Zu-

gang zum jeweils gegenüberliegenden Bahnsteig erfolgt über die EU Rittweg. Die 

Erschließung des Außenbahnsteigs wird barrierefrei ausgebaut. Dafür sind Anpas-

sungen an der Wegführung erforderlich. 
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Im Zuge der Planfeststellung werden die bestehenden Nutzungen aus immissions-

rechtlicher Sicht beurteilt. Ein Anspruch auf Schutzmaßnahmen ergab sich hierbei 

bei den Antragsbetrachtungen allerdings nicht. 

 

Es wird seitens der Bahn darauf hingewiesen, dass für die hinzukommen-

de/geänderte Bebauung keine immissionsrechtlichen Ansprüche an den Bau und 

den Betrieb der beantragten Bahnanlage geltend gemacht werden können. Die 

dadurch entstehenden Immissionen sind zu dulden. Sofern hier Maßnahmen zu er-

greifen sind, sind diese auf Kosten des Eigentümers durchzuführen. 

 

4.7 Verkehrsflächen 

Die Profilgestaltung innerhalb der Straßenbegrenzungslinien ist nicht Bestandteil 

des Bebauungsplans. 

 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen Abgrabungen und Auf- 

schüttungen sind auf den angrenzenden Baugrundstücken zu dulden. Sie werden in 

einem Böschungsverhältnis von 1 : 1,5 hergestellt. 

 

Die zur Herstellung der Straßeneinfassung notwendigen Betonfundamente (für 

Bordsteine bzw. Stellkanten) sind auf den angrenzenden Baugrundstücken zu  

dulden. 

 

Die vom Versorgungsunternehmen aufzustellenden Kandelaber für die Straßenbe-

leuchtung sind in einem Abstand bis zu 0,50 m von der Straßenbegrenzungslinie auf 

den Baugrundstücken zu dulden. 

 

4.8 Doppelhausbebauung 

Ist eine Doppelhaushälfte ohne Unterkellerung geplant, muss gewährleistet sein, 

dass die andere Doppelhaushälfte ohne Mehraufwand einen Keller errichten kann. 
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4.9 Farbe der Dacheindeckung von Hauptgebäuden 

Als Farbe der Dacheindeckung sind bevorzugt rote bis braune oder graue Farbtöne 

zu verwenden.  

 

Ausnahme: begrünte Dachflächen, Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, Dachauf- 

bauten, Wiederkehre 

 

4.10 Landwirtschaftliche Emissionen 

Es wird darauf hingewiesen, dass es im Plangebiet zeitweise zu Emissionen kom-

men kann, insbesondere durch das Ausbringen organischer Düngemittel. Diese sind 

als ortsüblich hinzunehmen. 

 

4.11 Pflanzenauswahl 

Bei der Grünflächenplanung, insbesondere bei reiner und allgemeiner Wohnbebau-

ung sollte auf allergene Pflanzen wie Hasel, Erle, Birke sowie auf stark giftige Ge-

wächse verzichtet werden. 

 

 

 

 

Aufgestellt: Lahr, 12.02.2016 
 
KAPPIS Ingenieure GmbH 
 
 
 
 
gez. Kerstin Stern, Dipl.-Ing. Stadtplanerin  


